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Anderung der
,Geschiaftsordnung (GeschO)
der Apothekerkammer Nordrhein”

Bekanntmachung
der Apothekerkammer Nordrhein

Vom 18. November 2020

Die Kammerversammlung der Apothekerkammer Nordrhein hat in ihrer Sitzung am 18. November
2020 aufgrund des § 23 des Heilberufsgesetzes vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. S. 403), das zu-
letzt durch Gesetz vom 30. Juni 2020 (GV. NRW. S. 650) gesdndert worden ist, folgende Ande-
rung der Geschaftsordnung beschlossen, die durch Erlass des Ministeriums vom 01. Dezember
2020, Az.: IV B2 G.0924, genehmigt worden ist:
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Artikel |

Die Geschaftsordnung (GeschO) der Apothekerkammer Nordrhein vom 12. Juni 1996 (MBI. NRW.
S. 1388), zuletzt geandert am 20. November 2019 (MBI. NRW. 2020 S.181), wird wie folgt gean-
dert:

1. § 1 Absatz 2 wird wie folgt geandert:

Nach den Wortern ,oder der" werden die Worter ,Aufsichtsfiihrende Ausschuss” durch das Wort
JAufsichtsrat” ersetzt.

2. § 2 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 4 Nr. 2 wird wie folgt gedndert:

Nach den Woértern ,Mitglieder des" werden die Woérter ,,Aufsichtsfiihrenden Ausschusses des
Versorgungswerkes" durch das Wort ,Aufsichtsrates” und nach den Wértern ,und des” die Wor-
ter ,Geschaftsflihrenden Ausschusses” durch das Wort ,Vorstandes” ersetzt.

b) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 angefligt:

«(5) Ist ein Zusammentreten der Kammerversammlung durch personliche Anwesenheit aller Mit-
glieder vor Ort nicht moglich oder nicht vertretbar, kann der Kammervorstand mit der Mehrheit
seiner gewahlten Mitglieder beschlieBen, dass die Kammerversammlung als virtuelle Kammer-
versammlung oder als Kombination aus virtueller Kammerversammlung und Prasenzsitzung ab-
gehalten wird. Die parlamentarischen Rechte der Kammerversammlungsmitglieder sind zu ge-
wahrleisten. Den Kammerangehdrigen ist Zugang zur Bild- und TonUbertragung zu ermdglichen.
Der Kammervorstand kann unter den Voraussetzungen von Satz 1 mit der Mehrheit seiner ge-
wahlten Mitglieder entscheiden, dass Beschlisse zu eilbedirftigen Angelegenheiten von der
Kammerversammlung im schriftlichen Verfahren gefasst werden. Eine geheime Abstimmung
nach MaBgabe des § 17 Abs. 2 und 3 kann bei virtueller Durchflihrung nur stattfinden, wenn die
Geheimhaltung des Abstimmungsverhaltens der nicht persénlich anwesenden Kammerversamm-
lungsmitglieder gewahrleistet ist.”

3. § 3 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geandert:

Nach den Wortern ,Fraktion, dem"” werden die Worter ,Aufsichtsfihrenden Ausschuss" durch
das Wort , Aufsichtsrat” ersetzt.

b) Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt geandert:
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Nach den Wértern ,Kammervorstand, dem" werden die Worter ,Aufsichtsfihrenden Ausschuss”
durch das Wort ,Aufsichtsrat” ersetzt.

4. § 6 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geandert:

Nach den Woértern ,Kammerversammlung, dem” werden die Woérter ,Aufsichtsfihrenden Aus-
schuss” durch das Wort ,Aufsichtsrat” und nach den Woértern ,,oder dem" die Worter ,Ge-
schaftsfliihrenden Ausschuss” durch das Wort ,Vorstand"” ersetzt.

b) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt geandert:

Nach den Wortern ,Kammervorstandes, des” werden die Worter ,Aufsichtsfiihrenden Ausschus-
ses” durch das Wort , Aufsichtsrates” und nach den Wortern ,und des" die Worter ,Geschafts-
fuhrenden Ausschusses” durch das Wort ,Vorstandes" ersetzt.

5. § 10 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geandert:

Nach den Wortern ,Vorsitzenden des"” werden die Worter ,Geschaftsfihrenden Ausschusses”
durch das Wort ,Vorstandes” ersetzt.

b) Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt geandert:

Nach den Wortern ,Vorsitzenden des"” werden die Worter ,Geschaftsfiihrenden Ausschusses”
durch das Wort ,Vorstandes” ersetzt.

6. § 11 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geandert:

Nach den Wortern ,Kammervorstandes, des” werden die Worter ,Aufsichtsfiihrenden Ausschus-
ses" durch das Wort , Aufsichtsrates” und nach den Wértern ,und des” die Worter ,Geschafts-
fihrenden Ausschusses” durch das Wort ,Vorstandes" ersetzt.

b) Absatz 5 Nr. 2 wird wie folgt geéndert:

Nach den Woértern ,Mitglieder des" werden die Woérter , Aufsichtsfiihrenden Ausschusses” durch
das Wort ,Aufsichtsrates” und nach den Wortern ,und des" die Worter ,Geschaftsfihrenden
Ausschusses” durch das Wort ,Vorstandes” ersetzt.
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7. 8§ 22 Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt geandert:

Nach den Wortern ,Kammervorstandes, des” werden die Worter ,Aufsichtsfiihrenden Ausschus-
ses des Versorgungswerkes, des Geschaftsfihrenden Ausschusses” durch die Worter , Auf-
sichtsrates sowie des Vorstandes” ersetzt.

Artikel 1l

Diese Anderung der Geschaftsordnung tritt am Tag nach der Verdffentlichung im Ministerialblatt
flr das Land Nordrhein-Westfalen in Kraft.

Ausgefertigt.

Disseldorf, den 18. November 2020

Dr. Armin Hoffmann

Prasident

Genehmigt.

Disseldorf, den 01.12.2020

Ministerium fur Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen
Az.: IV B2 G.0924
Im Auftrag

Hamm

- MBI. NRW. 2020 S. 888

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 4/4


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/mblnrw/2020-38

	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Änderung der „Geschäftsordnung (GeschO) der Apothekerkammer Nordrhein“ Bekanntmachung der Apothekerkammer Nordrhein 


